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Thema: neue Vergütungssätze des EEG 

1 Novellierung des EEG 

Nach langen Diskussionen wurde der Novellierungsprozess des EEG mit der Zustimmung des 
Bundesrates am 04.07.2008 abgeschlossen. Eine Lesefassung des Gesetzestextes liegt nach 
unserem Kenntnisstand bisher nicht vor. Die hier vom Witzenhausen-Institut vorgelegte un-
verbindliche erste Übersicht zu den zukünftigen Vergütungssätzen beruht daher auf: 

1. Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im 
Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften (05.12.2007)  

2. Den mit dem Entwurf vorgelegten Begründungen zu den einzelnen Vorschriften 

3. Änderungsantrag der CDU- und SPD- Fraktion vom 04.06.2008 

 

2 Vergütung für Strom aus fester und flüssiger Biomasse  

Die Änderungen in diesem Bereich beschränken sich im Wesentlichen auf die Erhöhung der 
Grundvergütung für den Leistungsbereich ≤ 150 kWel sowie eine Begrenzung des NawaRo 
Bonus für Strom aus dem Einsatz flüssiger Biomassen auf Anlagen im Leistungsbereich 
≤ 150 kWel. Detailinformationen sind dem Gesetzestext sowie Tabelle 1 zu entnehmen. 

Tabelle 1:  Übersicht zur Vergütung für Strom aus flüssiger und fester Biomasse  
(EEG, 2009) 

Grund- NaWaRo KWK
Innovative

Technologie
vergütung Bonus **** Bonus *** Bonus
Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh Cent/kWh

≤ 150 kW 11,67 6,00 3,00 2,00

151 - 500 kW 9,18 6,00 3,00 2,00

501 kW - 5 MW 8,25  2,50  *****
4,00 3,00 2,00

5,001 MW - 20 MW 7,79 3,00

graue Felder: Änderungen gelten auch für Altanlagen

***** Verbrennung von Holz, das nicht aus L-pflege oder Kurzumtriebspl. stammt
****  bei flüssigen Biomassen nur für Anlagen ≤ 150 kW

*** Altanlagen > 500 kW erhalten erhöhten Bonus nur für
 Wärmenutzungen, die nach dem 31.12.2008 begonnen werden

elektrischer 
Leistungsbereich
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3 Vergütung für Strom aus der Vergärung von Biomasse 

Die neuen Regelungen für Strom aus der Vergärung von Bioabfällen sind komplex und in 
Tabelle 2 übersichtsartig zusammengestellt. 

Tabelle 2:  Übersicht zur Vergütung für Strom aus der Vergärung von Biomasse  
(EEG, 2009) 
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